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Sehr geehrter Herr Möltgen, 
sehr geehrter Herr Wientges, 
sehr geehrte Mitglieder des Rates, 
 
vor zwei Jahren, im Dezember 2018 haben sich die Gemeinde Havixbeck und der 
landwirtschaftliche Ortsverein Havixbeck-Hohenholte auf den gemeinsamen Ausbau 
eines Glasfasernetzes im Außenbereich verständigt. Wesentlicher Punkt hierbei war, dass 
die Bewohner des Außenbereiches, inzwischen vertreten durch den Verein zur Förderung 
des Außenbereichs von Havixbeck den gleichen Betrag zur Finanzierung des Projektes 
beitragen wie die Gemeinde Havixbeck. 
 
Der Gemeinderat beschloss die Förderung durch Bund und Land zu beantragen und den 
gemeindlichen Eigenanteil von mutmaßlich 327.000,- € aufzubringen, sobald durch die 
Bewohner des Außenbereichs die gleiche Summe nachgewiesen würde. Der Förderverein 
konnte bereits im Juni 2019 den erforderlichen Betrag auf einem Treuhandkonto 
vorweisen. Stand heute sind durch weitere Buchungen von Glasfaseranschlüssen 
350.000,-€ auf dem Treuhandkonto eingegangen. 
 
Nach der Idee des ehemaligen Bürgermeisters Gromöller soll dieser Betrag für den 
Ausbau der Adressen verwendet werden, die nicht im Rahmen der Förderung durch die 
Gemeinde Havixbeck ausgebaut werden können. Hierzu steht der Verein auch nach wie 
vor und beteiligt sich seit Beginn der Planungen am Verfahren. 
 
Es ist uns nach wie vor wichtig, an diesem wichtigen gemeindlichen Infrastrukturprojekt 
mitzuwirken und unsere Bemühungen zeitnah und unbürokratisch fortzusetzen, um 
weitere Kostensteigerungen insbesondere im Tiefbau zu vermeiden. 
 
Daher bitten wir die Gemeinde Havixbeck an dieser Stelle uns zeitnah die Adressen zur 
Verfügung zu stellen, die nicht im Rahmen des Förderprogramms ausgebaut werden, um 
hiermit dann schnellstmöglich Angebote einzuholen. Die Auftragsvergabe des 
Fördervereins bzw. deren Mitglieder soll zeitgleich mit der Auftragsvergabe der 
Gemeinde erfolgen, sodass die im Förderprogramm vorgesehenen Synergieeffekte  
zugunsten von nichtförderfähigen Adressen genutzt werden können. 
 
Für den Vorstand: 
 
 
 
 
Kückmann                                                                  Spüntrup 
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